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Satzung der Stadt Köln über die Straßenreinigung und die Erhebung von 
Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungssatzung - StrReinS -) 

vom 19. Dezember 1994 

in der Fassung der 3. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Köln über die 
Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren 

(Straßenreinigungssatzung - StrReinS -) vom 22. Dezember 1997 

 

- ABl. StK 1994 S. 1, 1995 S. 1, 1996 S. 511, 1997 S. 529 

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung vom 13, 12. 1994 aufgrund der §§ 1, 3 
und des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG NW) vom 18. 
Dezember 1975 (SGV NW 2061) in Verbindung mit den §§ 2, 4, 6, 12 und 20 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. 
Oktober 1969 (SGV NW 610) und den §§ 7 und 76 Abs. 1 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der~ Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 
1994 (SGV NW 2023) - jeweils in der~ bei Erlaß dieser Satzung geltenden Fassung - 
diese Satzung beschlossen: 

§ 1 Allgemeines 
(1) Die Stadt - Amt für Abfallwirtschaft, Stadtreinigung und Fuhrwesen - betreibt die 

Reinigung der öffentlichen Straßen innerhalb der geschlossenen Ortslagen - bei 
Bundesstraßen, Landstraßen und Kreisstraßen jedoch nur der Ortsdurchfahrten - 
als öffentliche Einrichtung.  

(2) Die Reinigung beinhaltet die Beseitigung von Unrat und Verschmutzungen, die 
die Hygiene oder das Stadtbild nicht unerheblich beeinträchtigen, insbesondere 
von tierischen Exkrementen, Papier, Zigarettenschachteln und Ansammlungen 
von Zigarettenkippen, oder die eine Gefährdung des Verkehrs darstellen, wie 
beispielsweise Laub und Blüten. Sie beinhaltet auch die Winterwartung gem. § 5 
dieser Satzung.  

(3) Die Reinigungspflicht umfaßt die Reinigung der Fahrbahnen und der Gehwege. 
Fahrbahnen sind die dem Fahrverkehr dienenden Teile der Straße. Dazu gehören 
auch selbständige Radwege sowie Radwege mit erkennbarer baulicher 
Abgrenzung zum Geh-' weg, Parkplätze, Parkstreifen, Haltebuchten und 
Sicherheitsstreifen. Gehwege sind Straßenteile und Platzflächen von mindestens 
50 cm Breite in Anliegerstraßen und mindestens 65 cm Breite in Hauptstraßen, 
die von der Fahrbahn abgesetzt sind und der Benutzung durch Fußgänger/innen 
dienen. Zu den Gehwegen gehören auch selbständige Gehwege, auf dem 
Gehweg markierte Aufstellflächen für den ruhenden Verkehr, Platzflächen ohne 
.Fahrverkehr sowie Radwege, die lediglich durch Farbmarkierungen auf den 
Gehwegen gekennzeichnet sind und ohne bauliche Abgrenzung zum Gehweg 
verlaufen. Soweit Straßen keine erkennbare Abgrenzung zwischen Gehweg und 
Fahrbahn haben, ergibt sich ihre Zuordnung aus dem 
Straßenreinigungsverzeichnis. Die .Zuordnung richtet sich nach dem 
Gesamteindruck unter Berücksichtigung der Nutzung und der erforderlichen 
Reinigungsleistung.  
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(4) Die Reinigung wird den Grundstückseigentümern/innen nach Maßgabe des § 2 
dieser Satzung übertragen. Soweit die Stadt Eigentümerin der an die Straße 
angrenzenden und durch sie erschlossenen Grundstücke ist, betreibt sie die 
Reinigung als öffentliche Einrichtung,  

(5) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so tritt im Rahmen dieser 
Satzung an die Stelle des/der Eigentümers/in der/die Erbbauberechtigte.  
 

§ 2 Übertragung der Reinigungspflicht auf die Grundstückseigentümer/innen  
(1) Die Reinigung der im anliegenden Straßenreinigungsverzeichnis (§ 3 der 

Satzung) kenntlich gemachten Gehwege und Fahrbahnen wird in dem darin 
festgelegten Umfange nach Maßgabe des § 4 Abs. 1 des 
Straßenreinigungsgesetzes NW den Eigentümern/innen der an sie angrenzenden 
und durch sie erschlossenen Grundstücke (Anlieger/in) jeweils für die Länge der 
gemeinsamen Grenze zwischen Grundstück und Straße auferlegt. Sind die 
Anlieger/innen beider Straßenseiten reinigungspflichtig, so erstreckt sich die 
Reinigung nur bis zur Straßenmitte. Soweit am Fährbahnrand abgesetzte 
Randstreifen in Anliegerstraßen von weniger als 50 cm Breite, in Hauptstraßen 
von weniger als 65 cm Breite, vorhanden, sind, obliegt die Reinigungspflicht den 
Anlieger/innen.  

(2) Die Winterwartung der Gehwege wird den Anliegern/ innen unbeschadet der 
Regelungen des § 2 Abs. 1 S. 1 auferlegt. Ist ein Gehweg nicht .vorhanden, ist 
ein mindestens 1,25 m breiter Teil der Straße längs der Grundstücksgrenze zu 
warten. Die Übertragung der Winterwartungspflicht gilt nicht für 
Fußgängergeschäftsstraßen. Sie gilt auch nicht für den Gehwegen zugehörige 
Radwege, die lediglich durch Farbmarkierungen (Flächen- oder 
Strichmarkierungen) auf den Gehwegen verlaufen, wenn nach dem anliegenden 
Straßenreinigungsverzeichnis die Stadtreinigungspflichtig ist,  

(3) Die Stadt kann einem/r Reinigungspflichtigen auf seinen/ihren Antrag gestatten, 
daß an seiner/ihrer Stelle ein/e Dritte/r durch schriftliche Erklärung gegenüber der 
Stadt die Reinigungspflicht ganz oder nur die Winterwartung übernimmt, wenn 
eine ausreichende Haftpflichtversicherung nachgewiesen wird. Die Stadt kann die 
Gestattung jederzeit durch Erklärung gegenüber dem/der 
Grundstückseigentümer/in widerrufen. Hiervon ist der/die Dritte zu 
benachrichtigen. Der/die Reinigungspflichtige und der/die Dritte haben der Stadt 
unverzüglich die Beendigung der Übernahme der Reinigungspflicht mitzuteilen. 
Die Gestattung erlischt auch mit der Beendigung der Haftpflichtversicherung. 
 

§ 3 Straßenreinigungsverzeichnis  
(1) Das Straßenreinigungsverzeichnis ist Bestandteil dieser Satzung (Anlage 1).  
(2) Das Straßenreinigungsverzeichnis enthält insbesondere  

a) Straßenbezeichnung,  
b) Straßenart (§ 7 Abs. 4),  
c) Anzahl der wöchentlichen Reinigungen durch die Stadt, soweit sich nicht aus § 
3 Abs. 3 und § 4 Abs. 2 etwas anderes ergibt,  
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d) Reinigungsverpflichtete,  
Die Regelungen im Straßenreinigungsverzeichnis bleiben bei Umbenennung von 
Straßen unberührt.  

(3) Abweichend von den Regelungen zu Abs. 2 Buchst. c) sind Radwege und 
Mittelalleen einmal wöchentlich zu reinigen. Straßenbegleitgrün ist bis zu viermal 
jährlich zu reinigen. 

§ 4 Ausführung der Reinigung  
(1) Die Fahrbahnen und Gehwege sind nach Maßgabe dieser Satzung, insbesondere 

des Straßenreinigungsverzeichnisses zu reinigen.  
(2) Soweit die Reinigungspflicht dem/r Anlieger/in obliegt, ist die Reinigung von 

ihm/ihr nach Bedarf, mindestens jedoch einmal wöchentlich werktags bis 
spätestens samstags 19.00 Uhr, durchzuführen.  

(3) Belästigende Staubentwicklung ist zu vermeiden. Kehrricht und sonstige Abfälle 
sind sofort nach Beendigung der Reinigung nach Maßgabe der Abfallsatzung der 
Stadt Köln zu entfernen. Sie dürfen insbesondere nicht auf Fahrbahnen 
einschließlich Gossen und Kanaleinläufen sowie auf Grünstreifen und unter 
Bäumen und Büschen abgelagert werden.  

(4) Die nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Verpflichtung des/der 
Verursachers/in, über das übliche Maß hinausgehende Verunreinigungen 
unverzüglich zu beseitigen, befreit den/die Verpflichtete/n nicht von ^seiner/ihrer 
Reinigungspflicht nach dieser Satzung. 
 

§ 5 Winterwartung  
(1) Die Winterwartung der Gehwege ist wie folgt durchzuführen:  

1. Schnee ist nach jedem Schneefall in einer für den Fußgängerverkehr 
erforderlichen Breite von mindestens 1,25 m sowie von Unterflurhydranten und 
Verschlußkappen öffentlicher Versorgungseinrichtungen sofort zu räumen.  

2. Bei Schnee- und Eisglätte sind die Gehwege in der gleichen Breite sofort zu 
bestreuen. Auf Gehwegen ist die Verwendung von Salz oder sonstigen 
auftauenden Stoffen grundsätzlich verboten; ihre Verwendung ist nur erlaubt  

a) in besonders begründeten klimatischen Ausnahmefällen, wie z.B. bei 
Eisregen  
b) sowie auf Treppen, Rampen, Brückenauf- und -abgängen, Gefall- oder 
Steigungsstrecken oder auf ähnlichen Gefahrenstellen.  
 
Gehwege mit Baumbeständen oder angrenzender Begrünung dürfen nicht mit 
Salz oder sonstigen auftauenden Stoffen bestreut werden. Schnee, der mit 
solchen Stoffen vermischt ist, darf auf und an ihnen nicht abgelagert werden. 

3. An allen für den Fußgängerverkehr eingerichteten Fahrbahnübergängen gelten 
die Verpflichtungen zu l. und 2. bis zur Bordsteinkante. 4. Zugänge zu 
Telefonzellen und Notrufsäulen sind bei einer Entfernung bis zu 5 m von der 
Grundstücksgrenze freizuhalten. 
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5. An Haltestellen und vor Fahrgastunterständen .für öffentliche Verkehrsmitte! 
und Schulbusse müssen die Gehwege so von Schnee freigehalten und bei Glätte 
bestreut werden, daß ein gefahrloser Zu- und Abgang gewährleistet ist. Gleiches 
gilt für Gehwege vor Auf- und Abgängen zu U-Bahnanlagen.  

6. Fällt Schnee nach 20.00 Uhr- in den Geschäftsstraßen mit verlängerter 
Verkaufszeit nach 20.30 Uhr-oder tritt nach dieser Zeit Schnee-und Eisglätte ein, 
so müssen die Schneebeseitigung und die Maßnahmen gegen die Schnee- und 
Eisglätte bis spätestens 7.00 Uhr des nächsten Tages beendet sein. 

7. Der Schnee ist auf dem an die Fahrbahn grenzenden Teil des Gehweges oder - 
wo dies nicht möglich ist - so zu lagern, daß der Fahr- und Fußgängerverkehr 
hierdurch nicht mehr als unvermeidbar gefährdet oder behindert wird. § 5 Abs. 1 
Ziffer 2 letzter Satz bleibt unberührt.  

(2) Die Winterwartung der Fahrbahnen umfaßt  
1. das Räumen von Schnee  
2. das Bestreuen bei Schnee- und Eisglätte.  
 
Soweit die Winterwartung der Stadt obliegt, werden Zuständigkeit, Art, Umfang 
und Zeit in einem Winterwartungsplan geregelt, der vom/von der 
Oberstadtdirektor/in aufgestellt wird. Soweit die Winterwartung den Anliegern/ 
innen obliegt, beschränkt sich deren Verpflichtung auf gefährliche Stellen, 
insbesondere Fußgängerüberwege. 

(3) Gossen, Einlaufe in Kanalisationsanlagen, Grünstreifen, Schachtabdeckungen, 
Schieberkappen, andere Schalt und Absperrvorrichtungen für öffentliche 
Versorgungsleitungen, Hydranten und Baumscheiben sind von Ablagerungen 
freizuhalten. 
 

§ 6 Benutzungsgebühren  
Die Stadt erhebt für die von ihr durchgeführte Reinigung der öffentlichen Straßen 
Benutzungsgebühren nach den §§ 4 und 6 KAG in Verbindung mit § 3 StrReinG 
NW und den folgenden Vorschriften. Den Kostenanteil, der auf das allgemeine 
öffentliche Interesse an der Straßenreinigung sowie auf die Reinigung der 
Straßen oder Straßenteile entfällt, für die eine Gebührenpflicht nicht besteht, trägt 
die Stadt.  

§ 7 Gebührenbemessung  
(1) Die Gebühren bemessen sich nach  

1. der Länge der Grundstücksseiten entlang der zu reinigenden Straße, durch die 
das Grundstück erschlossen ist,  
2. der Anzahl der wöchentlichen Reinigungen der erschließenden Straße, 
3. den Kosten der Reinigung,  
4. der Verkehrsbedeutung der Straße (vom Hundertsatz nach Abs. 4).  

(2) Für die Ermittlung der Länge der Grundstücksseiten nach Abs. 1, Ziffer 1 gelten 
folgende Bestimmungen:  
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1. Maßgebend sind alle an erschließende Straßen angrenzende und diesen 
zugewandte Grundstücksseiten (Frontlänge).  
2. Grenzt ein durch eine Straße erschlossenes Grundstück nicht an diese Straße 
und weist es im übrigen keine ihr zugewandte Grundstücksseite auf, so wird die 
Frontlänge zugrunde gelegt, die sich bei einer gedachten Verlängerung dieser 
Straße in gerader Linie ergeben würde. Können bei einer kreisförmigen oder 
gebogenen Straßenführung mehrere Tangenten als gedachte Verlängerung 
gezogen werden, so ist die längste Frontlänge zugrunde zu legen.  
3. Als der erschließenden Straße zugewandt im Sinne der vorstehenden Ziffern 
gilt eine Grundstücksseite, wenn sie parallel oder in einem Winkel von weniger als 
45° zur erschließenden Straße verläuft. i Erfüllt keine Seite eines Grundstücks 
diese Voraussetzung, gilt die Länge der rechtwinkligen Projektion der längsten 
Grundstücksseile auf die erschließende Straße oder deren gedachter 
Verlängerung als der Straße zugewandte Grundstücksseite.  
4. Bei Eckabrundungen und -abschrägungen wird jeweils die Hälfte der Bogen- 
oder Abschrägungslänge der zugehörigen Straße zugerechnet.  
5. Die ermittelte Frontlänge wird auf volle Meter abgerundet.  

(3) Die Kosten der Reinigung werden getrennt für die Berechnungsbereiche 
1. Fahrbahnen,  
2. Gehwege und  
3. Fußgängergeschäftsstraßen  
festgestellt.  

(4) Der auf die Gebührenpflichtigen je Straßenart oder Straßenteil nach Maßgabe 
des § 3 StrReinG NW entfallende Vom-Hundertsatz der Reinigungskosten beträgt  
1. für Fahrbahnen von  
1.1 Anliegerstraßen         -A-     75 %  
1.2 Hauptstraßen          -H-  62% 
2. für Gehwege          -G-  80% 
3. für Fußgängergeschäftsstraßen      -FG- 100 % 

(5) Im Sinne des Absatzes 4 gelten als  
1. Anliegerstraßen: Straßen, die überwiegend der Erschließung der 
angrenzenden oder der durch private Zuwegung mit ihnen verbundenen 
Grundstücke dienen.  
2. Hauptstraßen: Straßen, die der Erschließung von Grundstücken sowie dem 
durchgehenden innerörtlichen oder überörtlichen Verkehr dienen, insbesondere 
Haupterschließungsstraßen, Hauptverkehrsstraßen und Hauptgeschäftsstraßen 
mit Ausnahme der Strecken, die außerhalb von Baugebieten und von im 
Zusammenhang bebauten Ortsteilen liegen.  
3. Gehwege: Straßenteile, die dem Fußgängerverkehr dienen, sowie solche 
Wege, die nicht Teil einer Straße im Sinne der Ziffern 1. und 2. sind (selbständige 
Gehwege), einschließlich der in § 1 Abs. 3 Satz 5 bezeichneten Teile.  
4. Fußgängergeschäftsstraßen: Straßen, in denen die Frontlängen der 
Grundstücke mit Geschäften, Gaststätten und ähnlich gewerblich genutzten 
Räumen im Erdgeschoß überwiegen und die in ihrer gesamten Breite für den 
Fußgängerverkehr ausgebaut und -abgesehen von Anlieferverkehr - für den 
Fahrverkehr gesperrt sind.  
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§ 8 Gebührensatz  
(1) Der Gebührensatz für ein Kalenderjahr je Meter der 

Grundstücksseiten entlang der erschließenden Straße bei 
wöchentlich einmaliger Reinigung beträgt bei 
1. Fahrbahnen 
1.1 von Anliegerstraßen 
1.1.1 ohne besonderen Reinigungsaufwand     DM  5,09 
1.1.2 mit besonderem Reinigungsaufwand      DM 12,43 
1.2 von Hauptstraßen  
1.2.1 ohne besonderen Reinigungsaufwand     DM  4,19 
1.2.2 mit besonderem Reinigungsaufwand      DM 11,53 
 
Soweit Fahrbahnen von Straßen unter die Ziffern 1.1.2 und 
1.2.2 fallen, sind sie in der als Anlage 2 beigefügten Aufstellung genannt. Diese 
Anlage ist Bestandteil der Satzung. 
 
2. Gehwegen          DM   7,34 
3. Fußgängergeschäftsstraße 
3.1 ohne besonderen Reinigungsaufwand      DM 16,88 
3.2 mit besonderem Reinigungsaufwand      DM 20,62 
 
Soweit Straßen unter die Ziffer 3.2 fallen, sind sie in der als 
Anlage 3 beigefügten Aufstellung genannt. Diese Anlage 
ist Bestandteil der Satzung. 
 

(2) Erfolgt die wöchentliche Reinigung mehrfach, so vervielfachen sich die Gebühren 
entsprechend.  
 

§ 9 Gebührenschuldner, Anzeige- und Auskunftspflicht, Betretungsrecht  
(1) Gebührenschuldner/in ist der/die Eigentümer/in des erschlossenen Grundstücks. 

Mehrere Gebührenschuldner/ innen sind Gesamtschuldner/innen.  
(2) Im Falle eines Eigentumswechsels ist der/die neue Eigentümer/in vom Beginn 

des Monats an gebührenpflichtig, der dem Monat der Rechtsänderung folgt, es 
sei denn, daß in dem Rechtsänderungsvertrag etwas anderes geregelt ist. Den 
Wechsel haben der/die bisherige und der/die neue Eigentümer/in unverzüglich 
der Stadt anzuzeigen und entsprechend nachzuweisen.  

(3) Die Gebührenschuldner/innen haben alle für die Errechnung der Gebühren 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen und zu dulden, daß Beauftragte der Stadt 
nach Vorlage eines dienstlichen Ausweises das Grundstück betreten, um 
Feststellungen zu treffen, die für die ordnungsgemäße Gebührenerhebung 
notwendig sind.  
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§ 10 Entstehung, Änderung, Fälligkeit und Vorauszahlung der Gebühr  
(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit dem 1. des Monats, in dem die satzungsgemäße 

Reinigung der Straße begonnen wird. Sie erlischt mit dem Ende des Monats, in 
dem die satzungsmäßige Reinigung eingestellt wird.  

(2) Ändern sich die Grundlagen für die Berechnung der Gebühr, so mindert oder 
erhöht sich die Benutzungsgebühr vom 1. des Monats an, der der Änderung folgt.  

(3) Es entsteht kein Anspruch auf Gebührenminderung oder -erstattung  
a) bei Ausfall oder Einschränkung der satzungsmäßigen Reinigung an 
Wochenfeiertagen, durch Schwerpunktbildung zur Beseitigung von Laub- oder 
infolge von Verunreinigungen nach Karnevalsumzügen,  
b) bei Ausfall der satzungsmäßigen Reinigung durch unvorhersehbare 
Betriebsstörungen, durch Witterungseinflüsse, durch Straßenbauarbeiten oder 
durch andere zwingende Gründe bis zu einem zusammenhängenden Monat,  
c) bei Einschränkung der satzungsmäßigen Reinigung durch 
Witterungseinflüsse und durch Straßenbauarbeiten bis zu drei 
zusammenhängenden Monaten im Kalenderjahr. Die Gebührenminderung 
oder -erstattung erfolgt für den Zeitraum, der die in b) und c) genannten Zeiten 
überschreitet. Dabei werden angefangene Monate als volle Monate gerechnet.  

(4) Die Gebührenschuldner/innen erhalten über die zu entrichtenden Beträge einen 
Gebührenbescheid, der mit dem Bescheid über andere Gemeindeabgaben 
verbunden sein kann. Bei Wohnungseigentümern/innen kann die Gebühr für die 
Wohnungseigentümergemeinschaft festgesetzt werden. Der Gebührenbescheid 
wird den Wohnungseigentümern/ innen oder dem/der Verwalter/in, den die 
Wohnungseigentümer/innen nach dem Wohnungseigentumsgesetz bestellt 
haben, bekanntgegeben.  

(5) Die Gebühren nach § 8 für ein Kalenderjahr werden am 15. Februar, 15. Mai, 15. 
August und 15. November zu je gleichen Teilbeträgen fällig. Die Stadt kann 
bestimmen, daß Kleinbeträge abweichend wie folgt fällig werden: Am 15. August 
mit dem Jahresbetrag, wenn dieser 30,- DM nicht übersteigt, am 15. Februar und 
15. August je zur Hälfte des Jahresbetrages, wenn dieser 60,- DM nicht 
übersteigt. Ist der Gebührenbescheid noch nicht bekanntgegeben, hat der/die 
Gebührenschuldner/in zu den vorgenannten Fälligkeitstagen in Höhe der zuletzt 
festgesetzten Teilbeträge unaufgefordert Vorauszahlungen zu leisten.  

(6) Hat der/die Gebührenschuldner/in gemäß § 28 Abs. 3 Grundsteuergesetz die 
Grundsteuer am 1.Juli in einem Jahresbetrag zu entrichten, sind abweichend von 
Abs. 5 auch die Gebühren zu diesem Zeitpunkt in einer Summe zu zahlen, bei 
Bekanntgabe des Gebührenbescheides nach dem 1. Juli einen Monat nach 
Bekanntgabe.  

(7) 1st die nach Abs. 5 gezahlte Vorauszahlung geringer als der nach dem 
Gebührenbescheid für den Vorauszahlungszeitraum geschuldete Betrag, ist der 
Unterschiedsbetrag innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des 
Gebührenbescheides zu entrichten. Die Verpflichtung, rückständige 
Vorauszahlungen schon früher zu entrichten, bleibt unberührt.  

(8) Ist die nach Abs. 5 geleistete Vorauszahlung höher als der nach dem 
Gebührenbescheid für den Vorauszahlungszeitraum geschuldete Betrag, wird der 
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Unterschiedsbetrag nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides durch 
Aufrechnung oder Zurückzahlung ausgeglichen. 

(9) Die Absätze 7 und 8 gelten entsprechend, wenn der Gebührenbescheid 
aufgehoben oder geändert wird. 
 

§ 11 Ordnungswidrigkeiten  
(1) Unbeschadet der im Bundes- oder Landesrecht getroffenen Sonderregelungen 

handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig dieser Satzung 
zuwiderhandelt, insbesondere  
1. vorgeschriebene oder übernommene Reinigungen nicht durchführt (§ 2 Abs. 1, 
§ 4 Abs. 1 und 2) 
2. belästigende Staubentwicklung nicht verhindert (§ 4 Abs. 3 Satz 1),  
3. Kehrricht und sonstige Abfälle nicht ordnungsgemäß entfernt (§ 4 Abs. 3 Satz 
2),  
4. Schnee nicht ordnungsgemäß entfernt und lagert, sowie Schnee- und Eisglätte 
nicht ordnungsgemäß bekämpft (§ 5 Abs. 1, § 2 Abs. 2, Satz 1 und 2) 
5. die Beendigung der Übernahme der Reinigung nicht anzeigt (§2 Abs. 3 Satz 4).  

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 1.000,- DM geahndet 
werden.  

 

§ 12 Inkrafttreten, Außerkrafttreten  
(1) Diese Satzung tritt am 1. Januar 1998 in Kraft.  

 



Anlage 1 
zur Straßen- 
reinigungssatzung • 
vom 18, Dezember 1997 

Straßenreinigungsverzeichnis 
gemäß § 3 Abs. 1 StrReinS 

530 



Stadtbezirk 1 

531 



Anzahl derwöthent- Reinigungs- 

Bezirk; 1 

Siraßemirl 

lithen Reinigungen verpflichteter 

Fahrbahn Gehweg 

Fahrbahn üehweg 

Straßenname Stadt 
An- 

lieger 
Stadt 

An- 
lieger 

Alter Markt          '       ^ 
von Kleine Budengasse 
bis Bcchcrgassc" FG 13 " X 

bis Unter Käster/Lintgasse Plalzüäche FG 13 X 

.von Nr. 2 bis Unter Käster H •-    13. . 13 X X 

Treppenanlage ' G •     13 X 

An der Basilika St. Scvcrin A . •   2 X 

Bahnhofsvorplatz 
von Trankgasse 
bis Domprobst-Kctzcr-Straßc .   H 12 12 X X 

Bechergasse . " 

von Große Neugasse/Am Hof  • 
bis Ahcr Markt/Mühlengasse H 12   •. X 

Breitesträße 
-   bis Tunisstraße H 6 6 X X 

bis Richmodstraße FG 12 X 

bis Apostelnstraße H 12 X 

Brügelmannstraße 
bis DBF A 1 •       1      • X X 

Ehrenstraße H 12 12 X X 

Follerstraße 
von Nr. 2a 
bis Koelhofstraße A 3 3' X X 

bis Kleine Witschgasse bebaute Seite A 3 3 X X 

bis Kleine Witschgasse unbebaute Seite A 3 X 

bis Mathiasstraße A ,     5 5 X X' 

Frankenwerft (Rheinuferlunnel) H 2      - X 

von Markmannsgasse •• 

bis Fischmarkt H 12 X 

unterer Fußgängerbereich (Promenade) H -    5         1       • X • 
1 

Georgsplatz A • 5         ;    •    5 X •   X 

Parkplatz •     A 1         i X 

"Gcreonskloster (außer Platzfläehc)   ''       •        , 
entlang den Häusern Nr. 2 bis Nr. 18 A 5 X 

Verbindungsstraße zwischen 
Gcreonstraße Nr. 7 und ,7a A 5 X 

Verbindungsweg zwischen 
Gereönstraße 11 und 13 A   • 5 X 

2 Verbindungswege zum Gereonshof A 5   • X 

Im Weichserhof A 3 3 X X 

Stiehstraße neben Nr. 5-11 
bebaute Seite A 3  . 3 X X 

unbebaute Seite A 3 X X 

• Parkplatz unter der Severinsbrückc A 2 X 

Innere Kanalstraße H 2 2 X X 

3. Fahrbahn von Krefelder Straße 
bis Neusser Straße A , 3 3   ' x; X  ; 

Verbindungsstraße zwischen ; 
Subbelrather Straße und 
Innere Kanalstraße H 2 X 

Fußgängerbrücke zwischen Lentstraße 
und Adam-Wrede-Straße 
(einschl. Zu- und Abgänge) G 2 X 

Jahnstraße 
von Mauritiuskirchplatz bis Mauritiuswall' 
ungerade Hausnummernseite H 5 X 

gerade Hausnummernseite H 5 5- X X 

bis Hohenstaufenring H .   5    . 5 X X 

2, Fahrbahn von Humboldtstraße 
bis Frankstraße H 5 X 
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Bezirk: 1 

Straßenname Straßen an 

Anzahl der wöchent- 
lichen Reinigungen 

Fahrbahn Gehweg 

Reinigungs- ' 
verpflichteter 

Fahrbahn 

Stadt An- 
lieger 

Gehweg 

Stadt 
An- 

lieger 

Mauritiuskirchplatz 
von Mauritiussteinweg 
bis Am Rinkenpfuhl 
bis Arndtstraße 
von Mauritiussteinweg 
bis Jahnstraße Kirchenseile 
gegenüberliegende Seite 
Platzfläche an der Jahnstraße 

Mittelstraße 
Neumarkt 

Platzfläche 
Neusser Platz 

von Weißenburgstraße 
bis Neusser Wall 
Platzflächc an der Neusser Straße 
Platzflächc am Neusser Wall 

Pantaleonsmühlengasse 
von Weyerstraße 
bis Wendehammer 
von Friedrichstraße 
bis Salierring 

Schildergasse 
Severinskirchplatz 

Platzfläche an der Severinsstraßc 
Severinskloster 
Thcodor-B abilon-Straße 

ohnc'Treppen zum Parkplatz 
von Haus Nr. 2 und gegenüber 
bis Haus Nr. 5 und gegenüber 

A 
A 

A 
A 
A 
H 
H 
A 

H 
H 
H 

A 

A 
FG 
A 
A 
A 

A 

A 

3 
3 

12 
12 

3 
3 

12 
12 

3 X 

13 
5 X 

5 
X 

2 X 

X 
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Stadtbezirk 2 
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Anzahl der wöchent- Rcinigungs- 
lichen Reinigungen verpflichteter- 

Btvirk- 9 iL^V^ll ^ .     ^ 

Straßenart Fahrbahn Gehweg 

Fahrbahn Gehweg 

Straßenname Stadt 
An- 

Slath An- 
lieger lieger 

Adamstraße "         ^ X X"" 

Adlcrstraße • A 1 X X 

Wohnweg zu Nr. 21-27 X    " 

- Stichstraße zwischen. Nr. 3S-64, 
7^102, ilS-144 X ' 

Verbindungsweg zwischen Nr. 30-32' 
" zur Grünanlage X 

Am Lennartzhof X 

Verbindungsstraße entlang Nr. 2-18 und 28 • X 

Verbindungsweg neben Nr. 38-40 
-  bis ßirkenweg X 

Verbindungsweg zur Rheinuferbahn X 

Verbindungsweg von Birkenstraße 
" zur Rheinuferbahn - X 

Verbindungsweg entlang Nr. 5-35 X 

Verbindungsweg neben Nr. 37^7 
bis zum Engelshof                                                                     • X 

Carl-Jatho-Straße X 

Fritz-Hecker-Straße •• 

von iVlarienhof 
bis Leichweg/Landskronstraße A 1 1 X X 

bis Sportplatzcndc X X 

Fritz-Reuter-Straßc (Bayenlhal) X- "X 

Fuchskaulenweg . 
von Weißer Straße 
bis Nr. 5 Seitenfront Weißer Straße 165 X 

Heinrich-Erpenbach-Straßc 
von Nr. 351   , 
bis Bahnhofstraße H ]• X X 

Hans-Berge-Straßc X 

Verbindungswege entlang Nr. 1-5, 
2-10,9-13, 14-22, 19-23,. - 

Sperberweg 51-53, 25-50 und 
Carl-Jatho-Straße 12-14, 26-34 X 

Höningcr Weg " 
von Eifclwall ^ . 
bis Am Vorgebirgstor H 3 3 X • X 

bis Höninger Platz H 5- .   • • 5    . X X 

bis Nr. 381 bebaute Seite H , 3 •   3 X X 

Friedhof seile H 3 X 

Stichstraße vor Nr. 222-226 A 3 3 X X. 

Platzfläche an der Briedeler Straße A 3 X • 

Platzfläche vor Nr. 222-226 A 3 • X 

Homburger Straße A 2 • 2 X X 

Stichstraße zu Nr. 7-13       ^ A 2 2 X X 

Parkplatz zwischen Nr. 10-16 und 7-13 A- 2  •  • 2 X . X 

gegenüber Nr. 14-16 A 2 X 

Hugo-Efferoth-Straße X 

Verbindungsweg zur Markusstraße X 

Stichweg entlang Nr. 21-27 - X 

Im Faldergarten X 

Stichstraße zwischen Nr. 4 und 6 X 

Stichweg entlang den Garagen und den 
Hausgrundstücken 24-36 X-' 

Lotoswcg ' 
von Ritterspornweg bis Wendehammer X X 

Stichwege A, B und C X 

•  Stichweg gegenüber der Einmündung 
des Minzeweges in den Lotosweg X 
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Bezirk: 2 

Straßenname Straßen art 

Anzahl der wöchent- 
iidicn Reinigungen 

Fahrbahn ' Gehweg 

Reinigungs- 
verptlichteter 

Fahrbahn 

Slaclt 
An- 

heger 

Gehweg 

Stadt An- 
lieger 

Minzeweg 
von Lotosweg'bis Wendehammer 
Verbindungswege zur Remigiusstraße, 
Lotosweg und zwischen Minzeweg und 
Hagebuttenweg 
Stichweg nördlich und östlich des 
Wendehammers 
Stichweg nördlich zum Verbindungsweg 
zum Hagebuttenweg abgehend 
Stichweg vom Verbindungsweg zum 
Lotosweg-abgehend 

Maternusstraße (Rodenkirchen) 
von Hauptstraße 

,  bis Bahnübergang 
Neuenahrer Straße 
Ober Buschweg. 

bis Industriestraße 
Stichstraße zwischen Nr. 5 bis 17b 

Reiherstraße 
Stichstraße zwischen Nr. 19 bis 27 

Sürther Straße 
von Hauptstraße 
bis Grüngürtelsträßc 
von gegenüber Einfahi^t Friedhof 
bis WattigniestralSe 
bis Ende Schulgrundstück IGS 

Waldkauzweg 
von Reiherstraße bis einschl. Nr. 77 
,Verbindungswege entlang 5-7; 
28-48, 8-22, 68-70 und 
Adlcrstraße 18-20 

H 
A 

H 

A 

H 

H 
H 

X    I 
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Stadtbezirk 3 

537 



Anzahl de wüchenl- -Reinigungs-, 

Bezirk: 3 
Ikhen Reinigungen verpflkhieler 

Straßenurt Fahrbahn Gehweg 

Fahrhahn Gehweg 

Slraßenniime Stadt 
An- 

hcgcr 
Stadt 

An- 
lieger 

Am Justizzentrum FG 3 •X 

von Rudblf-Amelunxen-Straße ' 

. bis einschließlicli Wendehammer .   A 1 X „ 

von Rudolf-Amelunxen-Straße 
rechte Seite bis einschließlicli 
Wendehammer A 1- X 

Belvederestraße 
von Wendelinstraße 
bis Walter-Binder-Weg A i 1 X X 

bebaute Seite bis Nr. 159 X X 

Wohnweg neben Nr, 3Ü X 

Brauwcilcrstraße 
bis OD-Schild (Randkanal) A 1 . X X 

Fußweg von Brauweilerstraße 
bis Odemshofallee (entlang Bahndamm) X 

Carl-Diem-Weg X' X 

Hanfweg  . X .   X 

Hecken weg 
von Odemshofallee bis Nr. 2a X X 

Fußweg zur Brauweilerstraße X 

Joseph-Teusch-Straße             ' 
Verbindungsweg von Wendehammer 

.' 

bis Dürener Straße entlang den Grundstücken 
Joseph-Teusch-Straße 7 
und Dürener Straße 332/334: X 

Stichweg entlang den Hausgrundstücken 10-12 X 

Jungbluthgasse 
von Langgasse 
bis Holunderweg A 1   . X X 

Stichstraße zu den Grundstücken 
Jungbluthgasse 18-20 X 

Jungbluthgasse 24—32 X X 

Meister-Johann-Straße A 1 1     •' X X 

Morbacher Straße                            , ;   X X 

•   Wohnwege vor Nr. 8-14 und 16-20 "• X 

Verbindungsweg zur Kempfelder Straße X 

Paul-Schallück-Straße " A •3 3 .   X X 

mit Verbindungs\yegen zu den                •  _  /" 
Häusern Nr. 5-11 und 15-25 A 3, X 

Piusstraße                       - A 2 2 X • 1    X 
von Aachener Straße 
bis Wbensamstraße 
Parkplatz Ecke Piusstraße 
Geleniüsstraße A 1 X 

Pfarriusstraße A    • 1 1 X X 

Raschdorffstraße A 1 1 X X 

Vincenz-Statz-Straße A • 1 1 X X 

Voigteist raße A •   1 1 X X 

Werthmannstraße -" 
bis Nr. 34a und gegenüber A 1 •  1 X X 

weiterführende Umfahrt von 
Nr. 23/44 bis 23/44 X X 

-2 Verbindungswege zwischen Nr. 11-13 
und Nr. 17-19 zur Dürener Straße 

'" 

- 

X 

# 
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Stadtbezirk 4 
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. Anzahl der wöchent- Reinigungs- 

Bezirk: 4 

Siraßenarl 

lichen Reinigungen verpflichtetcr 

Fahrbahn Gehweg 

Fahrbahn Gehweg . 

Straßenname Stadt 
An- 

lieger 
Sladt 

An- 
lieger 

Claudius-Dornicr-Straßc A 1 •:x X 

Ehrenfeldgürtel H 5 • 5 X X 

Arkade vor Haus-Nr. 130 H 5 X 

Grüner Weg X X 

Grüner Brunnenweg A 1 1 X X 

Gunther-Plüschow-Straße , A 1 X X 

Helm hol tzplatz 
außer Platzfläche A 2 X 

Lukasstraße A 2 2 X X 

Fußgängerbrücke zu Am Gleisdreieck 
mit Treppenanlagen G 1 X 

Matlhias-Brüggen-Straße . 
von Venloer Straße                                        , 
bis Hugo-Eekener-Straße A 1 1 X X 

Stichstraße neben Nr. 20 A 1 1 X X 

Stichstraße zwischen Nr. 7 und Nr. 9 A 1 X X 

bis Militärringstraße A 1 X X 

Melli-Beese-Straße A 1 X X 

Mühlehweg- 
von Sandweg bis Matthias-Brüggen-Straße A 1 1 X X - 

Nonniweg • 
von Helmholtzstraße 
bis Melatener Weg A 2 X 

Gehweg gerade Hausnummern A 2 X 

bis Äussere Kanaistraße A 2 2 X X 

Obere Dorfstraße A , 1 X X 

Stichstraße neben Nr. 47 X 

Stichstraße zu Nr. 73a-S3 X   , 

Stichstraße mit Wohnwegen von Nr. 10 
bis 18b und Treppenanlage zur 
Klütschgasse X X 

Pellcnzstraße A     ' 3 3 X X 

Rektor-Schmitz-Straße "X X 

Richard-Byrd-Straße 
von Von-Hünefeld-Straße 
bis Von-Hünefeld-Straße A 1 X X 

Steubenstraße 
bis Haus-Nr. 15/16 A 1 1 X X - 

Gehweg vor Haus-Nr. 17/18 A 1 X 

Verbindungsweg zu den Häusern Nr. 19-23 
und 20-24 X 

Von-Hünefeld-Straße 
von Hugo-Eckener-Straßc 
bis Matthias-Brüggen-Straße A 1 X 

bebaute Seite gerade Hausnummern X 

bis Haus Nr. 45 Seitenfront X 

Richard-Byrd-Straße A 1 X 

bebaute Seite ungerade Hausnummern X    • 

Venloer Straße 
von Innere Kanalstraße bis 
Wilhelm-Mauser-Straße H 6 6 X X 

vor dem Grundstück Flur 74, Flurstück 1297/1 
(Rochuskapelle) H 6 •   X . 

Platzflächc vor dem Hallenbad G 2 X 

Platztläche vor Nr. 601-603 A 2   • X 

bis Akazienweg H 5 5 X X 

bis Militärringstraße H 2 .2 X X 

bis Freimersdorfer Weg H 2 X X 
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Stadtbezirk 5 

541 



Bezirk: 5 

Straßenname Straßeniir! 

Aniijfhl der wöchent- 
lichen Reinigungen 

Fahrbahn Gehweg 

Reinigungs- 
vcrpflichtetcr 

Fahrbahn 

Siadi 
An- 

lieger 

Gehweg 

Stadt 
An- 

lieger 

Alzeyer Straße 
Stichstraße von Haus-Nr. 1 bis Wendekreis 
und gegenüber 
Stichstraße vor Haus-Nr. 26-36 und gegenüber 
Gehweg vor Haus-Nr. 26-36. 
Verbindungsweg zur Rockenhauser Straße 

Auf der Seekante 
Stichstraße neben Hausgrundstück 6-10 

Contzenstraße 
Stichstraße 

Cranachstraße 
Stichstraße zwischen den Hausgrundstücken 
Cranachstraße 21 und Ausuststraße 11   • 

A 
A 
A 

A 

A 
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Bezirk: 6 

Straßenname Siraßenari 

Anzahl der wöcheni- 
lichen Reinigungen 

Fahrbahn Gehwes 

Reinigungs- 
verpflichteter 

Fahrbahn 

Stadt 
An- 

heger 

Gehweg 

Stadt 
An- 

Ueger 

Fühlinger Weg 
von Merianstraße 
bis Damiansweg (bebaute Seite) 
bis DB-Unterführung 
Parkplatz am Windröschenweg 

H 
H 
A 
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Stadtbezirk 7 
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Anzahl der wöchent- Reinigungs- 

Bezirk: 7 
, liehen Reinigungen • verpflichteter 

Straßcnari Fahrhahn Gehweg 

Fahrbahn Gehweg 

Slraßeimame Stadt 
An- 

lieger 
Siadt 

An- 
lieger 

Alte Apotheke X X 

Fußweg bis Nr. 8         •       .        .   . X   • 

Weg zwisclien Alte Apotlieke und 
Franz-Schaaf-Straße X 

Am Courtsgarten 
von Hauptstraße bis Wendeplatz . 'X 

2 Verbindungswege von Wendeplatz 
zum Leinpfad (Treppen) X 

Verbindungsweg zur Straße 
In der Rosenau X 

von Wendeanlage bis Eingang 
Turmhofrestaurant X 

Am Grott 
von Niederkassclcr Straße bis einschl 

• Wendeanlagc A 1 . X X 

Am Maarhof 
von Mühlcnweg bis Wendekreis". -^ X X 

An der Wcidenkaul 
von Jägerstraße bis Beginn Fußweg X 

ca. 45 m langer Stichweg zu den 
Häusern 1-13 und 2-16, beginnend - 

mit den Hausfronten 1 und 2 X 

Antoniusstraße          •   ' - 
von Waldstraße bis Gronaustraße X X 

Carlcbachstraßc '   ' 
vori Neue Eiler Straße bis einschl.                                  , • . 
Wendeanlagc X   ; X 

•.Verbindungsstraße zwischen 
Carlcbachstraßc und Meirowskystraße ^ 1 

entlang den Hausgrundstücken 1-25 i 

und 27-49 X X 

Christrosenweg 
von Irisweg bis Beginn Fuß- und Radweg 
neben Hausgrundstück Frcesicnweg 14 X X 

Weg von Wendeanlagc neben Haus- 
grundstück Freesienweg 14 bis Trisweg X • X 

Weg zwischen Christrosenweg und 
Püststraße neben Hausgrundstück 58 
abgehend X X 

Fischerweg  •       '                   . X " X 

Stichweg neben Haus-Nr.- 20 bis 
Beginn Haus-Nr. 18 X 

Forsbaehstraße ,                            '   _ 
von Am Leuschhof bis Wendekreis X •X • 

4 Wohnwege zu Nr. 1-3, 5-7, 9-11, 13-15 X 

Stichstraße zu den Häusgrundstücken 2-10 X 

Verbindungswege zur Frankfurter Straße 
und Pappelallee           •      •        . X 

Freesienweg 
von Irisweg bis Fuß- und Rädweg' 
Christrosenweg entlang den 1 

Haus-Nr. 2-14 1       . X 

Weg zwischen Christrosenweg und Irisweg X 

Gronaustraße 1 

von Frankfurter Straße bis Mühlenweg A 1 X • 1 X 

von Mühlenweg bis Antoniusstraße X   •• • . X 

Stichstraße zwischen Nr. 4 und 20 X     \     ' X 

entlang den Häusern Nr. 92a bis Nr. 92e X 
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Anzahl derwöchent- '   Reinigungs- 

Bezirk: 7 
lichen Reinigungen vcrpflichicter 

Straßenart Fahrbahn Gehweg 

Fahrbahn üehweg 

Siraßennamc                                                                           •                   '        - Stadt 
An- Stadt Anr 

lieger lieger 

Humboldtstraße H 1 X X 

Stichstraße zu den Hausgrund- 
stücken 138-144 X X 

Imraenweg       ..     .                   •         - ^ 

von Im Lochgarten bis einschl.. 
Wendeaniage                             ^                  '                     i X X 

Stichstraße zu den Hausgrundstücken 1-7, X 

Verbindungsweg zwischen Immenweg und 
Im Lochgarten entlang den Hausgrund- 
stücken 8 und^tO und Im Lochgarten 6Ü 
und 62 X 

In der Adelenhütte - 

von Hauptstraße bis Irisweg A 1 • X - X 

von Rczagstraße bis Poststraße A '   1 X X 

Gehweg nur rechte Seite X 

Irisweg                       ' X X 

Fußweg zum Fliederweg und zur 
Hauptstraße X 

Fußweg entlang der KVB-Trasse X 

Fußweg entlang der Schule zur KVB-Trasse X 

Parkplatz vor Nr. 95-103 X • 

Verbreiterung der ösdichcn Straßenseite 
im Abschnitt, von Roscnhügel bis Christrosenweg X X 

von neben Haus-Nr. 34 bis einschl. 
Wendeanlage vor Nr. 60 und 62 sowie 
der Einmündungsbereich zur Straße 

, In der -Adelenhütte                                       '    . X X 

Weg zwischen Wendeanlage vor den 
Haus-Nr. 60/62 und Poststraße " -X 

Käulchensweg                          •             , X X 

ca. 35 m lange Stichstraße zwischen 
den Haus-Nr. 39 .und 41 . X 

ca. 35 m langes Teilstück des 
Käulchensweges im Anschluß an die 

• 

Anliegerstraße                                        •        ' ' X 

Kiingerstraße 
von Kaiserstraße bis Friedrichstraße A, 1 X 'x 
Stichstraße neben Haus-Nr; 11 einschl. 
Wendeanlage vor dem Hausgrundstück 15 A    , 1   • X X 

Loorweg.                                                  •           • 
von Ankerstraße bis Nr. lOl/Auf dem Looi ' 
(bebaute Seite) H 1 x X 

Verbindungsweg zwischen Loorweg und 
Auf dem Loor entlang den Hausgrund- 
stücken 161 und 163 und 
Auf dem Loor 70-76 und 78 X 

Mühlenweg 
bis Am Maarhof X - 
von Nr. I/Am Maarhof bis Gronaus'traßc 
- ungerade Seite X 

- gerade Seite' X X 

bis Waldstraße •     A •    ' 1 X X 

bis Friedensstraße H 1 X X 

Stichstraße neben Nr. 52-52b X 

Nelkenweg 
von Westfeldgasse bis Elsdorfer Gasse X- X 

von Elsdorfer Gasse bis Tulpenweg ' 
•• ' 

X 
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•   Anzahl der wöchent- Reinigungs- 

Bezirk: 7 
lichen R e i n igunge n verpfüchteier 

Straßenart Fahrbahn Gehweg 

Fahrbahn Gehweg 

Straßenname Stadt 
An- 

btiid! 
An- 

lieger lieger 

Niederkasseler Straße 
von Frankfurter Straße bis Wendekreis A r X X. 

Stichstraße entlang den Hausgrundstücken 1-7 
einschl. Wendeanlage A 1 X X 

Gehweg nur rechte Seite X 

Peletierweg "-• X X 

Stichweg entlang den rückwärtigen Haus- 
grundstücken Schmittgasse 129-131 i     ^ 

Rolshoverstraße 
von östlicher Zubringer bis Auf dem Sandberg H 2 X X 

bis Platzflächc Sicgburger Straße X x 
Verbindungsweg zwischen Nr. 576 und 578 

! 

zur Straße Im Butterfaß i X 

ca. 40 m langes Teilstück ab Einmündung 
Siegburger Straße entlang dem Polier 
Marktplatz'vor den Haus-Nr. 588a und 590 -   X 

Rosenhügel 
von Hauptstraße bis Nr. 6 X X 

gegenüberliegende Seite X 

Stichstraße zwischen Nr. Sc/14 bis 
Wendeanlage X 

Stichweg entlang Nr. lOg/lOh und 12/12a X 1 
Parkplatz zwischen Hauptstraße und Roscnhügel H   ' .    M      , X 

Verbindungsweg zvi'ischen Roscnhügel 
in Höhe Nr. 46 und dem Fußweg entlang 
der KVB-Trasse X 

Fußweg entlang der KVB-Trasse X 

Wendeanlage neben Hausgrundstück 124. X X 

•   Stichstraße vor Haus-Nr. 124-134 X 

Weg zwischen .Wcndcanlage neben Haus Nr. 24 
und Christrosenweg 1 X 

Rosenstraße X X 

Verbindungsweg von Irisweg zum Roscnhügel X 

Verbindungsstraße von Nr. 14 zum Roscnhügel X. X 

Teilstück zwischen Irisweg und Wcndcanlage 
neben Haus-Nr. Roscnhügel 124 X 

Schmittgasse H 1 X i    X 
Verbindungsweg zwischen Nr. 118-120      • • X 

Verbindungsweg neben Nr. 100 X 

Stichstraße zu Nr. 212, 224 und 214 X X 

Stichstraße von Einmündung bis Garagen- 
einfahrt Haus-Nr. 248 X 

Stichweg zwischen den Hausgrundstücken 212 
und 214 bis Hausgrundstück 212a ' X 

Weg entlang den Hausgrundstücken 224-234 X 

ca. 12 m langer Weg zu den Hausgrundstücken 244-248 X 

Steinstraße 
von Friedrich-Ebert-Ufer bis • 
Theodor-Heuss-Stfaße H 1 X X 

Stichstraße zu Nr. 56 X X 

bis Climbernstraße nur bebaute Seite A - 1 X X 

bis Humboldtstraße/Frankenstraßc H 1 X • X 

bis Frankfurter Straße nur bebaute Seite/ 
Gehweg nur rechte Seite H 1 X X 
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Bezirk: 8 

Straßenname StralJenart 

Anzahl der wöchent- 
lichen Reinigungen 

Fahrbahn Gehweg 

Keinigungs- 
verpflichteter 

Fuhrtahn 

Stadt 
An- 

lieger 

Gehweg 

Stadt 
An-- 

lieger 

'Adalbertstraße 
Stichstraße zwischen Nr. 8 und 22 

Burgstraße 
mit Platzfläche vor Nr. 18-28- 

Forststraße- 

A 

H 
H 

250 



* 

Vorstehende Satzung wird ^hiermit' öffentlich- bekannt- 
gemacht: 

Es wird auf die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 Satz 1 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hin- 
gewiesen. 

§ 7 Abs, 6 Satz 1 der Gemeindeordnung lautet: 

„Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrecht- 
liche Bestimmungen und Flächcnniatzungspläne nach 
Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr gel- 
tend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor- 
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge- 

. führt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Gemeindedirektor hat den Ratsbeschluß vorher 
beanstandet oder ^ , 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts- 
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt." 

Köln, den 22. 12. 1997 

gez.: Burger 
Oberbürgermeister 
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